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Zum Rücktritt von Sekretär Jose! Lang

Am 1. April scheidet der langjährige
Sekretär des SLV, Herr Josef Lang, aus
seinem Amt, um sich in den wohlverdienten

Ruhestand zurückzuziehen. Damit nimmt
Herr Lang von seinem Lebenswerk
Abschied, denn ohne ihn und seine rastlose
Mühe und Arbeit, wäre es wohl erst Jahre
später zum Zusammenschluß des Gewerbes

gekommen.

Die Widerstände, die sich einer Organisation

des Lichtspieltheatergewerbes
entgegen stellten, kamen merkwürdigerweise
weniger von außen, als vielmehr von innen,
von den Branchenangehörigen seiher. Viele
stellten sich einen Zusammenschluß so vor,
daß man wohl hie und da zusammenkommen

könne, daß aber irgend eine Aktion,
die von den Einzelnen Opfer erheischte,
streng vermieden werden müsse. Gegen
eine solche Passivität wendete sich
unausgesetzt Herr Lang, und er wurde dabei von
einigen einsichtigen Kollegen unterstützt.
Endlich waren seine Bemühungen von
Erfolg hegleitet, als im Jahre 1916 der erste
Verband gegründet werden konnte. Aber
immer waren es erst einige Kollegen, die
den Vorteil eines gemeinsamen Vorgehens
begriffen hatten. Allzuviele standen
abwartend bei Seite und der eben erst
entstandene Verband hatte keinerlei Mittel,
um diese Außenseiter, die wohl ernten
wollten, wo andere gesät hatten, zu zwingen,

an diese Aussaat beizusteuern. Nur
das schon immer von Lang vorgeschlagene
Mittel, der Interessenvertrag war geeignet,
alle Angehörigen der Branche unter einen
Hut zu bringen. Mochte der Hut auch im

Anfang unbequem sein. Mit der Zeit fühlten

sich alle Mitglieder wohl unter seinem
Schutz.

Hatte aber der Sekretär bisher mit der

Zusammenfassung der Interessenten seine

liebe Not, so häufte sich die Arbeit mit
der Festigung der Organisation. Es ist kaum
abzuschätzen, welche Fülle administrativer,
beratender und schlichtender Arbeit seiner

wartete, als er das Amt des ständigen
Sekretärs übernommen hatte. Nach allen

möglichen Seiten mußten Beziehungen
angeknüpft oder ausgebaut werden. Dazu kam

manchmal noch die Ungeduld LIilfe suchender

Mitglieder, die Reklamationen Einzelner,

die glaubten, benachteiligt zu sein;
denn es liegt schon in der menschlichen

Natur, daß über vermeintliche Benachteiligung

eher reklamiert, als für Wohltaten
gedankt wird. Eine außerordentliche
diplomatische Geschicklichkeit ließ ihn nicht

nur dieses ertragen, sie befähigte ihn auch

zum erfolgreichen und ersprießlichen
Verkehr mit Behörden und anderen Vereinigungen.

Mit der Zeit verwirklichte sich

auch sein alter Wunsch nach einem
Verbandsorgan, und auch dieses gab ihm wieder

ein gehöriges Pensum an Arbeit. Dafür

hatte er die Genugtuung, daß das

Fachorgan in seiner jetzigen Ausstattung und
seines Inhaltes wegen nicht nur in Fach¬

kreisen, sondern auch auf dem Gebiete
des Zeitungswesens ein hohes Ansehen
genießt.

So hat Josef Lang ein Lehen voll Arbeit
und Mühe im Interesse des Lichtspiel-

Man kann sich die Frage stellen: ja
bedürfen wir denn eigentlich einer Zensur?
Sind wir nicht intelligent genug, um selbst
herauszufinden, was recht oder unrecht
ist, welches dokumentarische Aufnahmen
sind und wo eine unerwünschte Propaganda
anfängt? Wohl kann der kritische Kinobesucher,

welcher die nötige Bildung besitzt
und über eine gewisse Charakterfestigkeit
verfügt, jeden Film ansehen, ohne daß er
deswegen in ungünstigem Sinne beeinflußt
würde. Es werden daher alle Gangster- und
Kriminalgeschichten auf ihn keinen schlechten

Einfluß ausüben. Der leicht beeinflußbare

Mensch aber, und neben ihm besonders

Jugendliche, kann den Unterschied
zwischen Wahrheit und Filmgeschehen nicht
genügend auseinanderhalten. Er wird daher
hei Handlungen, die Verbrecher verherrlichen,

immer mit den Gangstern
sympathisieren. Bevor nun irgend ein
Wochenschau- oder Spielfilm dem Publikum
vorgeführt werden darf, muß er durch die
Sektion Film der Abteilung Presse und
Funkspruch des Armeestabes zensuriert
werden. Ferner bestehen- in den meisten
Kantonen gesetzliche Bestimmungen, welche
die Vorführung von Filmen in normalen
Bahnen vor sich gehen lassen und den
Kinobesuch Jugendlicher regeln. Sorglos können
die Kinobesitzer lediglich im Kanton
Appenzell A.-Rh. sein, denn dort bestehen

überhaupt keine Vorschriften über die kine-
matographischen Vorführungen. Die
Vielseitigkeit der Vorschriften über die
Filmzensur beweist, von welchen zahlreichen
Gesichtspunkten aus man überhaupt einen
Film beurteilen kann. Es braucht daher für
die gewissenhafte Zensurierung eines Films
viel Takt und das nötige Verständnis für
Publikum und Kinobesitzer.

Was die Vorzensur anbelangt, das heißt,
die Besichtigung eines Films vor der öffentlichen

Aufführung, so bestehen auch hier
in den verschiedenen Kantonen voneinander

abweichende Vorschriften. Während in

einigen Kantonen die Behörden die Filme

vor der öffentlichen Vorführung besichtigen

wollen, lassen die meisten Kantone die
Filme ohne Vorzensur laufen.

Wie jeder Kanton eigene Vorschriften
besitzt über die Vorführung eines Filmes,
so ist er auch mit der Zulassung von
Jugendlichen unabhängig. Im einen Kanton
ist der Zutritt unter 18 Jahren verboten,

theatergewerbes gelebt, und wenn er nun
von Seinern Amt scheidet, darf er mit Recht
stolz sein auf das Werk, das zum weitaus

größten Teil seiner Initiative zu verdanken

ist. H. K.

im andern Kanton dürfen Kinder von 12

bis 16 Jahren in Begleitung Erwachsener
ins Kino. Wieder an andern Orten ist der
Zutritt im schulpflichtigen Alter verboten
und wieder wo anders beträgt das Minimalalter

16 Jahre. In Basel-Stadt z. B. dürfen
Jugendliche unter 16 Jahren die gewöhnlichen

Kinovorstellungen nicht besuchen.

Hingegen werden häufig aus dem
Wochenspielplan gute Filme für kleine Kinder und
für Jugendliche unter 16 Jahren freigegeben.

Die Filme müssen aber erzieherisch
wertvoll sein und sollen der Jugend etwas
Erbauliches bieten. Es ist stets am Grundsatz

festzuhalten, daß für Kinder nur das

Beste gut genug sei.

In diesem Sinne geht die Zensurkommission

Basel-Stadt seit Jahren vor. Wohl
macht sich bei der großen Quantität von
Filmen ein Mangel an Streifen bemerkbar,
die sich ausgesprochen für Jugendliche
eignen. Die genannte Kommission hat
daher schon letztes Jahr in der Presse die

Anregung gemacht, es sollten mehr Filme von
besonderer Qualität erstellt werden, die
unbedenklich Jugendlichen gezeigt werden
können. Auf Grund der vorerwähnten Grundsätze

sind in Basel in den letzten Jahren
eine Reihe recht sehenswerter Filme
freigegeben worden. Ich denke z.B. an die zum
Teil recht empfehlenswerten Trickzeichenfilme,

wie «Schneewittchen», «Gullivers
Reisen», «Pinocchio» und «Dumbo, der
Elefant». Diese Filme haben einen heiehrenden

Inhalt und gehen den Kindern zudem

eine schöne Anregung für den
Zeichenunterricht. Oder nehmen wir die zahlreichen

Kulturfilme mit den prächtigen Tierund

Naturaufnahmen, die das Kind m't den

Schönheiten und Erhabenheiten der Natur
und des Weltalls vertraut machen, wie
z. B. der Film von Bengt Berg «Sehnsucht

nach Afrika», oder «Tierparadies Südamerika»,

oder auch einige Filme des Forscherpaares

Osa und Martin Johnson. Bei
Tierfang-Filmen werden allerdings, sofern es

sich um gestellte Kampfszenen handelt, die

naturwidrigen Bilder für Kinder
weggeschnitten werden müssen. Da diese Szenen

verrohend auf die Zuschauer wirken und
zudem einen gänzlich falschen Begriff des

Tierlehens vermitteln, sind sie für die Kinder
völlig ungeeignet. Sehr zu empfehlen sind

natürlich fast alle Filme des Armeefilmdienstes,

welche der Jugend die richtige
Einstellung zu unseren Soldaten beibringen

Ist eine Filmzensur nötig?
Aus einem Radiovortrag von

Eduard Weckerle, Mitglied der Filmzensurkommission Basel-Stadt.

Schweizer FILM Suisse 15



und die gebührende Achtung vor unserer
Schweizerarmee vermitteln. Es gibt auch

immer wieder historische Schweizerfilme,
die der Jugend als willkommene Ergänzung
des Geschichtsunterrichts nicht vorenthalten

werden sollten, wie z. B. «Landammann

Stauf fâcher». Natürlich ist eine Zensurbe-

Für die Behandlung der laufenden SUISA-

Angelegenheiten ist eine ständige SUISA-
Kommission eingesetzt worden. Sie wurde
wie folgt bestellt:

W. Wachtl, Zürich, als Präsident, und
Jul. Schultheß, St. Gallen,
Dr. Schwegler, Zürich,
E. Dreher, Basel,
Rob. Huber, St. Gallen,
R. Scotoni, Zürich,
H. Jenny-Fehr, Glarus und Schwanden,

als Mitglieder und
Dr. Kern als Ersatzmann und Sekretär.

Zur Behandlung aller das Reisekinowesen,

das Schmalfilm-Problem, den
Armee-Filmdienst und überhaupt die Vorführungen

außerhalb der festen Kinos betreffenden

Angelegenheiten und Probleme und

zum Studium der Neugestaltung dieser

Zweige der Kinematographie in der Schweiz
hat der Vorstand eine ständige Spezial-
kommission mit folgenden Mitgliedern
eingesetzt:

Am 12. März hat der Bundesrat einen

neuen Beschluß über die Schweiz. Film-
Wochenschau erlassen, dem wir entnehmen:

Art. 1.

Die Stiftung «Schweizer Film-Wochenschau»

gibt unter der Aufsicht der
Schweizerischen Filmkammer eine schweizerische
Filmwochenschau heraus.

Art. 2.

Sämtliche gewerbsmäßig betriebenen
Lichtspieltheater des Landes sind verpflichtet:

hörde nicht allmächtig. Deren Entscheide
können bei der Oberinstanz gewöhnlich
angefochten werden. In den letzten Jahren
sind in Basel lediglich zwei Filme verboten
worden.

Aus dem Geschilderten ersieht mail, daß

eine vernünftige Filmzensur notwendig ist.

Gesuche um Anwendung der Härte-Klausel
(sogenannte Reduktionsgesuche) sind zuhanden

dieser Kommission dem Sekretariat des

SLV einzureichen.

Wenn die Festsetzung der SUISA-Gebühr

wegen unrichtiger Einsetzung der Platzzahl,
der Zahl der Vorführungen, wegen Schließung

während eines Teils des Jahres oder

unrichtiger Berechnung beanstandet werden

will, ist gegen die SUISA-Veranlagung beim

Sekretariat zuhanden der SUISA-Kommis-
sion ein schriftlicher Rekurs in zwei
Exemplaren einzureichen.

Präsident: Rieber (Frauenfeld)

Mitglieder: Bracher (Zürich)
Schultheß (St. Gallen)
Huber (St. Gallen)
Isler, Film-Dienst A.-G.

(Zürich)
Egli, Reisekino (Zürich)
Dr. Kern (Mitglied u. Sekr.)

Ersatzmann: Fechter, Basel.

a) die in Art. 1 erwähnte Filmwochenschau

zu abonnieren und die Abonnementsgebühren

regelmäßig zu bezahlen;
b) diese Filmwochenschau im Rahmen der

Kinoprogrammei regelmäßig vorzuführen.

Art. 3.

Die Schweizerische Filmkammer erläßt
in Bezug auf die Herstellung, den Vertrieb
und die Vorführung der «Schweizer
Filmwochenschau» die dem nationalen Zweck
des Unternehmens und dem Erfordernis
der Qualitätsproduktion entsprechenden Be¬

stimmungen und setzt die Bedingungen
und den Gebührentarif für das obligatorische

Abonnement fest. Ihre Verfügungen
unterliegen der Genehmigung durch das

eidg. Departement des Innern.
Die Entscheide des Bureaus der

Filmkammer über die von den einzelnen
Lichtspieltheatern auf Grund der Abonnementsbedingungen

und des zugehörigen Tarifs
zu bezahlenden Gebühren sind vollstreckbaren

Gerichtsurteilen im Sinne des Art. 80
des Bundesgesetzes vom 11. April 1889

über Schuldbetreibung und Konkurs
gleichgestellt.

Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2

hiervor finden auch auf die beim Inkrafttreten

dieses Beschlusses noch nicht
bezahlten Abonnementsgebühren für die den

Lichtspieltheatern vor oder nach der
Errichtung der Stiftung «Schweizer
Filmwochenschau» bereits gelieferten Nummern
der «Schweizer Filmwochenschau»
Anwendung.

Art. 4.

Inhaber von Lichtspieltheatern, die der
in Art. 2 festgesetzten Verpflichtung oder
den auf Grund des Art. 3 erlassenen
Verfügungen zuwiderhandeln, werden mit Buße
bis zu Fr. 3000 bestraft, wobei auf
Veröffentlichung des Strafentscheides erkannt
werden kann. Strafbar ist auch die
fahrlässige Widerhandlung.

Dem Theaterinhaber in Bezug auf die
strafrechtliche Verantwortlichkeit
gleichgestellt ist die Person, der er die Leitung
des Betriebes übertragen hat. Bei
Zuwiderhandlungen im Betriebe einer juristischen
Person oder einer Kollektiv- oder
Kommanditgesellschaft finden die Strafbestimmungen

auf die Personen Anwendung, die
für jene gehandelt haben bezw. hätten
handeln sollen, jedoch unter solidarischer
Mithaftung der juristischen Person oder
der Gesellschaft für die Bußen und Kosten.

Die allgemeinen Bestimmungen des

schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dez.

1937 finden Anwendung.

Die Strafverfolgung und die Beurteilung
liegen den kantonalen Behörden ob. Sämtliche

Urteile, Strafbescheide und
Einstellungsbeschlüsse sind sogleich nach dem

Erlaß der Bundesanwaltschaft mitzuteilen.

Art. 5.

Dieser Beschluß tritt am 20. März 1943

in Kraft. Auf den gleichen Zeitpunkt wird
der Bundesratsbeschluß vom 16. April 1940

über die Vorführung einer schweizerischen
Filmwochenschau in den Lichtspieltheatern
des Landes aufgehoben.

Nach dem früheren Beschluß waren die
Kinos verpflichtet, die Schweizerische Film-
Wochenschau «zu beziehen». Die Lichtspieltheater

der welschen Schweiz nahmen nun
aber den Standpunkt ein, sie seien nur
zum Bezug, nicht zur Bezahlung der Film-
Wochenschau verpflichtet. Deshalb wurde
ein zweiter Bundesratsbeschluß gefaßt, der

Ständige SIJISA-Kommission
des Schweiz. Lichtspieltheater-Verbandes.

Ständige Kommission für Reisekino- und

Schmalfilm-Probleme
des Schweiz. Lichtspieltheater-Verbandes

Neuer Vollmachten-Beschluß des Bundesrates

über die Schweizer Filmwochenschau
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